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Bericht  des  unabhängigen Wirtschaftsprüfers über  die  formelle 
Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse für  den  Zeitraum vom  
01.07.2020  bis  30.06.2021 des  Kanton Bern 

Wir wurden vom Regierungsrat  des  Kanton Berns auf  der  Grundlage vom Regierungsratsbeschluss Nr.  
744/2020  und infolgedessen  von Art. 13d des  Gleichstellungsgesetzes (GIG) und  Art. 7 der  Verordnung 
über  die  Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse beauftragt, eine formelle Überprüfung  der  Lohngleich-
heitsanalyse zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit  der  vom Kanton Bern durchgeführten Lohngleich-
heitsanalyse vorzunehmen.  

Der  Regierungsrat  des  Kanton Berns hat  die  Lohngleichheitsanalyse basierend auf dem Referenzmonat 
Februar während  der  Berichtsperiode vom  01.07.2020  bis  30.06.2021  durchgeführt. 

Verantwortung  des  Regierungsrates  

Der  Regierungsrat ist für  die  Durchführung  der  Lohngleichheitsanalyse  in  Übereinstimmung mit  Art. 13c  
GIG verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet  die  Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechter-
haltung angemessener interner Kontrollen  in  Bezug auf  die  Durchführung  der  Lohngleichheitsanalyse. 
Darüber hinaus ist  der  Regierungsrat für  die  Auswahl und  die  Anwendung  der  wissenschaftlichen und 
rechtskonformen Methode und das Führen angemessener Aufzeichnungen verantwortlich. 

Unabhängigkeit und Qualitätssicherung 

Wir sind im Einklang mit  den  Richtlinien zur Unabhängigkeit  von  EXPERTsuisse vom Kanton Bern unab-
hängig und haben  die  Standes- und Berufsregeln  von  EXPERTsuisse beachtet. Diese Anforderungen le-
gen fundamentale Grundsätze für das berufliche Verhalten bezüglich Integrität, Objektivität, beruflicher 
Kompetenz und erforderlicher Sorgfalt, Verschwiegenheit und berufswürdigen Verhaltens fest. 

Unser Unternehmen wendet  den  Schweizer Qualitätssicherungsstandard  1 an  und unterhält dementspre-
chend ein umfassendes Qualitätssicherungssystem mit dokumentierten Regelungen und Massnahmen 
zur Einhaltung  der  beruflichen Verhaltensanforderungen, beruflichen  Standards  und anwendbaren gesetz-
lichen und anderen rechtlichen Anforderungen. 

Verantwortung  des  Wirtschaftsprüfers 

Unsere Verantwortung ist  es,  eine betriebswirtschaftliche Prüfung durchzuführen und auf  der  Grundlage 
unserer Prüfung eine Schlussfolgerung über  die  formelle Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse abzu-
geben. 

Wir haben unsere Prüfung  in  Übereinstimmung mit dem Schweizer Prüfungsstandard  950  „Betriebswirt-
schaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten  von  vergangenheitsorientierten 
Finanzinformationen" vorgenommen. Nach diesem  Standard  haben wir Prüfungshandlungen zu planen 
und durchzuführen, um begrenzte Sicherheit darüber zu erlangen, ob  die  Lohngleichheitsanalyse  in  allen 
Belangen  den  Anforderungen gemäss  Art. 13d  GIG und  Art. 7 der  Verordnung über  die  Überprüfung  der  
Lohngleichheitsanalyse entspricht. 
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Unter Berücksichtigung  von  Risikoüberlegungen haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt, um ausrei-
chende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen.  Die  Auswahl  der  Prüfungshandlungen liegt im pflicht-
gemässen Ermessen  des  Wirtschaftsprüfers. Bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit sind  die  durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu betriebswirtschaftli-
chen Prüfungen zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, so dass dementspre-
chend eine geringere Sicherheit gewonnen wird. 

Unsere Aufgabe ist  es,  eine formelle Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse durchzuführen und nicht 
materielle Aspekte oder das Ergebnis  der  Lohngleichheitsanalyse zu beurteilen.  

In  Übereinstimmung mit  den  Anforderungen gemäss  Art. 13d  GIG und  Art. 7 der  Verordnung über  die  
Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse haben wir  die  formelle Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse 
durchgeführt und überprüft, 

• ob  die  Lohngleichheitsanalyse im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt wurde; 
• ob ein Nachweis vorliegt, wonach  die  Lohngleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und 

rechtskonformen Methode durchgeführt wurde; 
• ob alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vollständig erfasst wurden; 
• ob alle Lohnbestandteile vollständig erfasst wurden; 
• ob  die  erforderlichen Daten, einschliesslich persönlicher und arbeitsplatzbezogener Merkmale, 

vollständig erfasst wurden. 

Wir sind  der  Auffassung, dass  die von  uns erlangten Nachweise eine angemessene und ausreichende 
Grundlage für unsere Schlussfolgerung bilden. 

Schlussfolgerung 

Bei unserer formellen Überprüfung  der  Lohngleichheitsanalyse sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, 
aus denen wir schliessen müssten, dass  die  Lohngleichheitsanalyse  der  Kantons Bern für  den  Referenz-
monat Februar während  der  Berichtsperiode vom  01.07.2020  bis  30.06.2021  nicht  in  allen Belangen  den  
Anforderungen gemäss  Art. 13d  GIG und  Art. 7 der  Verordnung über  die  Überprüfung  der  Lohngleichheits-
analyse entspricht.  
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